jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Karnten 2003/03/17 KUVS-
1650/4/2002

JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 17.03.2003

Rechtssatz

Der Bestimmung des & 7 Abs. 1 StVO kann nur entnommen werden, sich bei Benttzung der Fahrbahn ? soweit dies in
dieser Gesetzesstelle umschrieben ist (Sicherheitsabstand) ? rechts zu halten, nicht jedoch ein Verbot, die Fahrbahn
nach rechts hin zu verlassen. Auch die Wendung ?ohne Beschadigung von Sachen" bezieht sich im gegebenen
Zusammenhang auf den vom rechten Fahrbahnrand einzuhaltenden Abstand; das Verbot der Beschadigung von
Sachen auf einem rechts von der Fahrbahn gelegenen Strafengraben lasst sich daraus nicht ableiten. Das
Rechtsfahrgebot dient dem Schutz von allen méglichen Gefahren des StralBenverkehrs, insbesondere der Sicherung
des Gegenverkehrs und des Folgeverkehrs, aber auch der Verhinderung jeglicher Gefahr vom linken Fahrbahnteil her.
Dementsprechend kann der Sachverhalt, wonach die Beschuldigte rechts von der Fahrbahn abkam und in einen
StraBengraben gegen einen Betonschacht fuhr, nicht unter 8 7 Abs. 1 StVO subsumiert werden. (Einstellung des

Verfahrens)
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Quelle: Unabhéngige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/7
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 2003/03/17 KUVS-1650/4/2002
	JUSLINE Entscheidung


